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Bekanntmachung Gewässerschautermin 
 

Der diesjährigen Gewässerschautermine für die Unterhaltung/Bewirtschaftung der 

Fließgewässer innerhalb des Verbandsgebietes „Raesfelder Isselverband“ wird wie 

folgt festgelegt: 

 

Tag          Uhrzeit        Treffpunkt 

21.11.2022      9:00    Gaststätte Bonhoff, Freiheit 8; 46348 Raesfeld 

  

Die zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten, die Eigentümer und Anlieger der 

Gewässer, die zur Benutzung der Gewässer Berechtigten und die 

Fischereiberechtigten können an der Schau teilnehmen und haben Gelegenheit zur 

Äußerung. 

 

46348 Raesfeld, 18.10.2022 

Wasser- und Bodenverband  

Raesfelder Isselverband 

 

gez. Hubert Hüging 
-Verbandsvorsteher- 

___________________________________________________________________ 
 

AUFGEBOT 
eines Sparkassenbuches  
 
Für das von der Sparkasse am 
Niederrhein ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 4581056167 ist 
das Aufgebot beantragt worden. Der 
Inhaber des Sparkassenbuches wird 
aufgefordert, binnen drei Monaten nach 
der Veröffentlichung in den Amtsblättern 
der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn, 
Rheinberg, sowie des Kreises Wesel 
seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches bei uns 
anzumelden, da das Sparkassenbuch 
anderenfalls nach Ablauf der Frist für 
kraftlos erklärt wird. 
 
Moers, den 31.10.2022 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 


